
Niederschrift 

 

über die 2. Sitzung des Kreistages des Landkreises Merzig-Wadern in der Amts-

zeit 2019-2024 am Montag, 16.09.2019, 17:00 Uhr, im goßen Sitzungssaal des 

Kreisverwaltungsbebäudes in Merzig, Bahnhofstraße 44. 

 
 
Vorsitzende: 

Schlegel-Friedrich, Daniela 66663 Merzig    

 
Mitglieder: 
Brüning, Irene CDU 66693 Mettlach    
Gillenberg, Andrea CDU 66687 Wadern    

Gillenberg, Michael CDU 66663 Merzig    
Hoffmann, Andreas CDU 66706 Perl    
Kläser, Axel CDU 66701 Beckingen    

Klauck, Michaela, Dr. CDU 66679 Losheim am See    
Koch, Lisa CDU 66687 Wadern    
Mertes, Alwin CDU 66679 Losheim am See    
Schreiner, Gisbert CDU 66693 Mettlach    

Seiwert, Bernd CDU 66663 Merzig    
Wagner, Frank CDU 66663 Merzig    
Willems, Thorsten CDU 66709 Weiskirchen    

Fixemer, Anneliese SPD 66663 Merzig    
Kautenburger, Matthias SPD 66663 Merzig    
Rehlinger, Torsten SPD 66663 Merzig    

Scheid, Stefan SPD 66679 Losheim am See    
Schirrah, Alexander SPD 66706 Perl    
Theobald, Peter SPD 66709 Weiskirchen    
Uder, Hans-Josef SPD 66693 Mettlach    

Weber, Cedric SPD 66687 Wadern    
Laub Joachim                       GRÜNE 

Lessel, Ute GRÜNE 

66679 Losheim am See 

66687 Wadern 

   

Mayers, Marita GRÜNE 66663 Merzig    
Wilkin, Jonathan GRÜNE 66687 Wadern    
Falkenberg, Immanuel AfD 66679 Losheim am See    

Roth, Karl AfD 66679 Losheim am See    
Engel, Reinhold DIE LINKE 66701 Beckingen    
Tröger, Ewa DIE LINKE 66693 Mettlach    
     

 
von der Verwaltung: 
Adams, Hans-Albert 66663 Merzig    
Fischer, Kerstin 66663 Merzig    
Gräve, Volker 66663 Merzig    

Gutmann, Doris 66663 Merzig    
Hotz-Schäfer, Rudolf 66663 Merzig    
Jackl, Thomas 66663 Merzig    

Klasen-Bock, Sandra 66663 Merzig    
Klauck, Michael 66663 Merzig    
Klein, Aline 66663 Merzig    

Klein, Peter 66663 Merzig    
Klein, Werner 66663 Merzig    
Klinkner, Antonia 66663 Merzig Protokollführerin 
Kovacevic, Zeljko 66663 Merzig    

Kredteck, Stefan 66663 Merzig    
Mautes, Wolfgang 66663 Merzig    
Michler, Ralf 66663 Merzig    

Morawski, Richard 66663 Merzig    
Potstawa, Melanie 66663 Merzig    
Rauch, Sylvie 66663 Merzig    

Ruschel, Frank, Bundesagentur für Arbeit 66663 Merzig    
Scholtes, Stephan 66663 Merzig    
Schroeteler, Bernadette 66663 Merzig    
Willkomm, Wolfgang 66663 Merzig    
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Es fehlten: 

 
Mitglieder: 
Kost, Judith CDU 66663 Merzig    
Leibig, Michael CDU 66687 Wadern    

Braun, Gerhard SPD 66701 Beckingen    

Müller, Stefan SPD 66663 Merzig    
Altpeter, Bernd FDP 66663 Merzig    

 

 

 

Tagesordnung: 

 

I. Öffentliche Sitzung 
1 Verpflichtung eines Kreistagsmitgliedes 

Vorlage: IV/043/2019 

2 Vorstellung der Kreisverwaltung Merzig-Wadern 

Vorlage: IV/057/2019 

3 Bezuschussung eines Motorrettungsbootes für die Wasserrettungsgruppe 
des Katastrophenschutzes der DLRG Ortsgruppe Merzig 

Vorlage: BV/058/2019 

4 Information über die Nachschusszahlung an die Gesellschaft für Wirt-

schaftsförderung im Landkreis Merzig-Wadern mbH für das Jahr 2018 

Vorlage: IV/020/2019 
5 Ermächtigung der Verwaltung zur Vergabe von Aufträgen 

Vorlage: BV/055/2019 

6 Information über die Vergabe von Unterhaltungs-, Reparatur- und Inves-

titionsmaßnahmen an kreiseigenen Gebäuden 

Vorlage: BV/056/2019 

7 Besetzung der Stelle einer Sozialarbeiterin / eines Sozialarbeiters beim 
Kreisjugendamt - Stellenausschreibung 

Vorlage: PV/054/2019 

8 Besetzung der Stelle einer Sachbearbeiterin / eines Sachbearbeiters für 

existenzsichernde Hilfen außerhalb von Einrichtungen (BTHG) - Stellen-

ausschreibung 
Vorlage: PV/060/2019 

9 Aufnahme von Darlehen aufgrund der Haushaltssatzung 2019 

Vorlage: BV/050/2019 

10 Mitteilungen, Anfragen, Anregungen 

 
 

II. Nichtöffentliche Sitzung 

11 Information über Darlehensaufnahmen 

Vorlage: IV/051/2019 

12 Eingruppierung einer Beschäftigten 
Vorlage: PV/041/2019 

13 Besetzung der Stelle einer Sachbearbeiterin für die Kindertagespflege 

beim Kreisjugendamt 

Vorlage: PV/044/2019 

14 Besetzung der Stelle einer Sachbearbeiterin im Kreisrechtsausschuss und 

für Einbürgerungen 
Vorlage: PV/053/2019 
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Beginn der Sitzung: 17:00 Uhr 

 

Die Vorsitzende begrüßt alle Anwesenden und stellt fest, dass form- und fristge-
recht eingeladen wurde. Hiergegen ergibt sich kein Widerspruch. Die Beschlussfä-

higkeit ist gegeben. 

 

 

I. Öffentliche Sitzung 
 

1 Verpflichtung eines Kreistagsmitgliedes 

Vorlage: IV/043/2019 

  

 

 

Die Verpflichtung des Kreistagsmitgliedes erfolgt in der nächsten Sitzung 
des Kreistages. 
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2 Vorstellung der Kreisverwaltung Merzig-Wadern 

Vorlage: IV/057/2019 

  

 

Die Vorsitzende erläutert anhand einer PowerPointPräsentation die Auf-
gaben des Landkreises Merzig-Wadern aufgrund der gesetzlich vorgegebe-

nen Regelungen und gibt Auskunft über deren Finanzierung. Sie stellt die 

größten Einnahme- und Ausgabepositionen dar und informiert über die de-

zernatsfreien Abteilungen. Die Dezernenten stellen anschließend die Abtei-

lungen des jeweiligen Dezernates vor.  (Die PowerPointPräsentation wird 
im Ratsinformationssystem eingestellt.) 
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3 Bezuschussung eines Motorrettungsbootes für die Wasserret-

tungsgruppe des Katastrophenschutzes der DLRG Ortsgruppe 

Merzig 
Vorlage: BV/058/2019 

  
Folgende Erläuterungen lagen vor: 

 

Bereits für das Haushaltsjahr 2017 hatte die Deutsche Lebens-Rettungs-

Gesellschaft (DLRG) Ortsgruppe Merzig, als Träger einer von zwei Wasser-

rettungsgruppen des Katastrophenschutzes, die Bezuschussung der Er-
satzbeschaffung eines Motorrettungsbootes beantragt.  

Die DLRG OG Merzig stellt für die Wasserrettungsgruppe einen Trupp Strö-

mungsretter und einen Bootstrupp. Das für den Bootstrupp vorgesehene 

organisationseigene Boot musste bereits 2017 ausgemustert werden. Für 

dieses Boot sollte dann ein sog. Hochwasserboot beschafft werden. Ent-
sprechend der aus den Beschlüssen des Kreistages und des Kreisausschus-

ses entwickelten Zuschussrichtlinien können Motorrettungsboote mit 60 % 

der Beschaffungskosten und einem Höchstbetrag von 8000,00 Euro bezu-

schusst werden. 

Nach Rücksprache mit der Fachabteilung der Kreisverwaltung und in Ab-
stimmung mit der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes, welche die 

zweite Wasserrettungsgruppe stellt, wurde von der Beschaffung des Hoch-

wasserbootes Abstand genommen, da dieser Bootstyp vor allem für den 

gemeinsamen Einsatz mit den Rettungstauchern der DRK Wasserwacht zu 

klein dimensioniert ist.  

Die DLRG OG Merzig wird in der alltäglichen Gefahrenabwehr und dem Ka-
tastrophenschutz zusammen mit den Rettungstauchern alarmiert und stellt 

für diese das primäre Arbeitsboot bereit. Dabei ist es erforderlich, dass 

Rettungstaucher aus dem Wasser aufgenommen und ins Wasser abgesetzt 

werden können. Für diesen Einsatz sind neu zu beschaffende Boote zwin-

gend mit einer tragfähigen Bugklappe und ausreichend Sitz und Bewe-
gungsfläche zu beschaffen. Das zweite Arbeitsboot wird wiederum von der 

Wasserwacht selbst gestellt.  

Somit wurde festgelegt, dass beide Bootstrupps perspektivisch mit glei-

chen Bootstypen ausgerüstet werden sollen und diese für den Einsatz mit 

Rettungstauchern geeignet sein müssen. 
 

Nach entsprechender Markterkundung durch die Wasserrettungsorganisa-

tionen konnte festgestellt werden, dass das Boot Faster 540 der Firma 

Nordland Hansa und das Multi III der Firma Pioneer geeignete Bootstypen 

sind und von den Kosten beide bei rund 46.000,00 Euro zu veranschlagen 

sind. Zwischenzeitlich wurde durch die Feuerwehr Beckingen ein Multi III 
der Fa. Pioneer beschafft und aus den Mitteln der Feuerschutzsteuer durch 

den Landkreis bezuschusst.  

 

Aufgrund der v.g. einsatztaktischen Überlegungen und des höheren Ein-

satzwertes ist die Anhebung des Höchstbetrags von 8.000,00 Euro auf 
12.000,00 Euro bei der Bezuschussung von jeweils einem Motorrettungs-

boot pro Wasserrettungsgruppe sinnvoll und im Verhältnis zu anderen Zu-

schüssen angemessen. 
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Finanzielle und personelle Auswirkungen: 

Die entsprechenden Mittel stehen beim Produkt 12200100, Katastrophen-

schutz und Rettungswesen, Investitionskonto I09KATS02 im Haushalt 

2019 bereit. 

 
 

Beschlussvorschlag: 

Der Kreistag beschließt – anstelle des Kreisausschusses -, der DLRG OG 

Merzig für die Anschaffung eines Motorrettungsbootes für die Wasserret-

tungsgruppe des Katastrophenschutzes eine Investitionsförderung in Höhe 
von 12.000,00 Euro zu gewähren.  

 

 

  

  Beschluss: einstimmig  
Der Kreistag beschließt – anstelle des Kreis-

ausschusses -, der DLRG OG Merzig für die 

Anschaffung eines Motorrettungsbootes für 

die Wasserrettungsgruppe des Katastro-

phenschutzes eine Investitionsförderung in 
Höhe von 12.000,00 Euro zu gewähren.  
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4 Information über die Nachschusszahlung an die Gesellschaft für 

Wirtschaftsförderung im Landkreis Merzig-Wadern mbH für das 

Jahr 2018 
Vorlage: IV/020/2019 

  
Folgende Erläuterungen lagen vor: 

 

Die Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung 

im Landkreis Merzig-Wadern mbH hat am 10.04.2019 gem. § 5 des Ge-

sellschaftervertrages und § 26 GmbH-Gesetz einstimmig beschlossen, ei-
nen Nachschuss von 93.000 € einzufordern, welcher sich auf die Gesell-

schafter entsprechend dem Verhältnis ihrer Stammeinlagen wie folgt auf-

teilt: 

 

Landkreis Merzig-Wadern  51 %   47.430 € 
Sparkasse Merzig-Wadern 49 %   45.570 € 

 

 

Der Betrag von 47.430 € wurde an die Gesellschaft für Wirtschaftsförde-

rung überwiesen. 
 

  

 

Der Kreistag nimmt die Information zur Kenntnis.  
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5 Ermächtigung der Verwaltung zur Vergabe von Aufträgen 

Vorlage: BV/055/2019 

  

Folgende Erläuterungen lagen vor: 

 
Aufgrund akuten Raummangels in der Kreisverwaltung werden mehrere 

Abteilungen voraussichtlich im November dieses Jahres neue Büroräume 

beziehen. Unter anderem wird das Amt für Bauverwaltung in Räume der 

Alten Post umziehen und im Zuge dessen werden die Büros im Oberge-

schoss  für das Kreisjugendamt frei. Darüber hinaus ist auch der Umzug 
der Finanzabteilung vom Kreisverwaltungsgebäude in Räume über der 

Fuchs-Apotheke geplant. Die Umzüge machen eine Neumöblierung der Bü-

ros unumgänglich. Es wird um Ermächtigung zur Vergabe der erforderli-

chen Gewerke gebeten:  

 

Kreisverwaltungsgebäude – Alte Post –  
Möblierung Büros, ca. 85.000,00 € 

 
  

Beschlussvorschlag: 

Der Kreistag ermächtigt  - anstelle des Kreisausschusses - die Verwaltung, 

die Aufträge bei eindeutiger Vergabegrundlage zu vergeben. 
 

 

  

  

  Beschluss: einstimmig  

Der Kreistag ermächtigt  - anstelle des 
Kreisausschusses - die Verwaltung, die Auf-

träge bei eindeutiger Vergabegrundlage zu 

vergeben. 
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6 Information über die Vergabe von Unterhaltungs-, Reparatur- und 

Investitionsmaßnahmen an kreiseigenen Gebäuden 

Vorlage: BV/056/2019 

  

  
Der Kreistag nimmt die Information zur Kenntnis.  
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7 Besetzung der Stelle einer Sozialarbeiterin / eines Sozialarbeiters 

beim Kreisjugendamt - Stellenausschreibung 

Vorlage: PV/054/2019 

  

Folgende Erläuterungen lagen vor: 
 

Eine als Sachbearbeiterin für bestellte Amtsvormundschaften und Amts-

pflegschaften beim Kreisjugendamt beschäftigte Dipl.-Pädagogin hat ihr 

Arbeitsverhältnis zum 30.09.2019 aufgelöst, weil sie eine neue Stelle bei 

einem anderen Arbeitgeber antreten wird. Ihre Stelle wurde nach hausin-
terner Stellenausschreibung mit einer Sozialarbeiterin im Allgemeinen So-

zialen Dienst (ASD) des Kreisjugendamtes besetzt. Damit muss im ASD 

wieder eine nach EG S 14 TVöD bewertete Stelle nachbesetzt werden. Es 

wird deshalb vorgeschlagen, die Stelle einer Sozialarbeiterin bzw. Sozial-

pädagogin / eines Sozialarbeiters bzw. Sozialpädagogen mit einem Entgelt 
nach EG S 14 TVöD öffentlich auszuschreiben. Die Stellenausschreibung ist 

als Anlage beigefügt. 

  

   

Beschlussvorschlag: 
Der Kreistag beschließt – anstelle des Kreisausschusses -, die Stelle einer 

Sozialarbeiterin bzw. Sozialpädagogin / eines Sozialarbeiters bzw. Sozial-

pädagogen mit einem Entgelt nach EG S 14 TVöD öffentlich auszuschrei-

ben. 

 

  
 

  Beschluss: einstimmig  

Der Kreistag beschließt – anstelle des Kreis-

ausschusses -, die Stelle einer Sozialarbei-

terin bzw. Sozialpädagogin / eines Sozialar-
beiters bzw. Sozialpädagogen mit einem 

Entgelt nach EG S 14 TVöD öffentlich auszu-

schreiben. 
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8 Besetzung der Stelle einer Sachbearbeiterin / eines Sachbearbei-

ters für existenzsichernde Hilfen außerhalb von Einrichtungen 

(BTHG) - Stellenausschreibung 
Vorlage: PV/060/2019 

  
Folgende Erläuterungen lagen vor: 

 

Zurzeit ist die Eingliederungshilfe für Behinderte im 6. Kapitel des SGB XII 

(§§ 53 – 60a SGB XII) geregelt. Nach dem zurzeit noch geltenden saar-

ländischen Ausführungsgesetz zum SGB XII (AGSGB XII) ist das Saarland 
als überörtlicher Träger der Sozialhilfe (Aufgabenwahrnehmung durch das 

Landesamt für Soziales) u.a. zuständig für die Eingliederungshilfe für be-

hinderte Menschen (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 AGSGB XII). Nach § 2 Abs. 3 AGSGB 

XII ist das Landesamt für Soziales in stationären Leistungsfällen auch für 

die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung so-
wie die Hilfe zu Lebensunterhalt zuständig. Das Landesamt für Soziales ist 

also für behinderte Menschen, die in stationären Einrichtungen leben und 

außer der Eingliederungshilfe für Behinderte gleichzeitig auch Grundsiche-

rungsleistungen erhalten zurzeit auch Aufgaben- und Kostenträger für die 

Grundsicherungsleistungen. 
 

Nach der derzeitigen Rechtslage werden behinderte Menschen unter-

schiedlich behandelt, je nachdem, ob sie in Wohnungen oder in stationären 

Einrichtungen leben.  

Die in Wohnungen lebenden behinderten Leistungsberechtigten erhalten 

Hilfe zum Lebensunterhalt und Leistungen der Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung nach dem 3. und 4. Kapitel des SGB XII. Daneben 

erhalten sie Leistungen der Eingliederungshilfe nach §§ 53 ff. SGB XII. 

In vollstationären Einrichtungen werden dagegen die Maßnahmen der Ein-

gliederungshilfe (Fachleistungen der Eingliederungshilfe) und die zur De-

ckung des notwendigen Lebensunterhalts erforderlichen Bedarfe als Kom-
plexleistung erbracht. Der in die Komplexleistung in einer stationären Ein-

richtung eingehende notwendige Lebensunterhalt wird in pauschalierter 

Form berücksichtigt.  

 

Mit dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) soll das deutsche Recht in Überein-
stimmung mit den Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-

BRK) weiterentwickelt werden. Ziel ist die gleichberechtigte Teilhabe von 

Menschen mit Behinderungen am politischen, gesellschaftlichen, wirt-

schaftlichen und kulturellen Leben sowie eine selbstbestimmte Lebensfüh-

rung. Neben anderen Maßnahmen wird die Eingliederungshilfe hierfür aus 

dem Fürsorgesystem genommen und zu einem modernen Teilhaberecht 
weiterentwickelt. Das Recht der Eingliederungshilfe wird aus dem Sozial-

hilferecht herausgelöst, weshalb die §§ 53 – 60a SGB XII ab 01.01.2020 

außer Kraft treten. Die Eingliederungshilfe für Behinderte wird in den §§ 

90 ff. SGB IX geregelt sein. Teilhabeleistungen werden dann unabhängig 

von der Wohnform, in der Menschen mit Behinderungen leben, gewährt 
werden.  

 

Mit der Neuausrichtung der Eingliederungshilfe im BTHG orientiert sich die 

notwendige Unterstützung von erwachsenen Menschen mit Behinderungen 

ab 2020 also nicht mehr an der Wohnform. Die existenzsichernden Leis-
tungen zum Lebensunterhalt werden nach den Vorschriften des 3. und 4. 

Kapitels des SGB XII erbracht, unabhängig davon, ob die Menschen mit 
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Behinderungen in einer Wohnung oder in einer die stationären Einrichtun-

gen ersetzenden Wohnform nach § 42a Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 SGB 

XII leben. Für die behinderungsspezifischen Bedarfe werden daneben Leis-

tungen der Eingliederungshilfe erbracht. Den pauschalierten Lebensunter-

halt in stationären Einrichtungen, verbunden mit der Zahlung eines Barbe-
trags und einer Bekleidungspauschale, wird es in der Eingliederungshilfe 

dann nicht mehr geben. 

 

Die leistungsrechtliche Gleichstellung aller erwachsenen Menschen mit Be-

hinderungen unabhängig von der Wohnform erfordert eine Trennung der 
behinderungsbedingten Bedarfe der Eingliederungshilfe von den Bedarfen 

für den Lebensunterhalt. Wie das Ministerium für Soziales, Gesundheit, 

Frauen und Familie mitgeteilt hat, soll hierzu das AGSGB XII geändert wer-

den. Ab 01.01.2020 wird das Landesamt für Soziales nicht mehr die Hilfe 

zum Lebensunterhalt und die Grundsicherungsleistungen nach dem 3. und 
4. Kapitel des SGB XII für diejenigen behinderten Menschen bearbeiten, 

die in stationären Einrichtungen bzw. besonderen Wohnformen nach § 42a 

SGB XII leben. Für diese Personengruppe werden zukünftig die örtlichen 

Träger der Sozialhilfe, also die Landkreise und der Regionalverband Saar-

brücken, zuständig sein.  
 

Infolge dieser Aufgabenverlagerung rechnet das Amt für soziale Angele-

genheiten mit 400 neuen Fällen in der Grundsicherung und der Hilfe zum 

Lebensunterhalt. Hieraus ergibt sich ein Personalmehrbedarf von 2 Voll-

zeitstellen. Eine Vollzeitstelle konnte bereits mit einer Auszubildenden be-

setzt werden, die im Juni 2019 ihre Abschlussprüfung für den Beruf der 
Verwaltungsfachangestellten abgeschlossen hatte.  

 

Die zweite Stelle wurde hausintern nach EG 9b TVöD ausgeschrieben. Hie-

rauf ging jedoch keine Bewerbung ein. Es wird deshalb vorgeschlagen, die 

Stelle einer Sachbearbeiterin / eines Sachbearbeiters für existenzsichernde 
Hilfen außerhalb von Einrichtungen (BTHG) öffentlich mit einem Entgelt 

nach EG 9b TVöD in Vollzeit auszuschreiben.  

 

Der Begriff „außerhalb von Einrichtungen“ ist auf den ersten Blick etwas 

missverständlich, weil das Aufgabengebiet doch die behinderten Menschen 
in stationären Einrichtungen betrifft. Die Grundsicherungsleistungen für 

behinderte Menschen werden zukünftig unabhängig von der Wohnform er-

bracht. An die Stelle der Sonderregelungen für behinderte Menschen in 

Einrichtungen nach dem ab 01.01.2020 wegfallenden § 55 SGB XII treten 

die besonderen Wohnformen nach § 42a Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB XII. Die 

Landkreise und der Regionalverband Saarbrücken haben deshalb verein-
bart, für das Aufgabengebiet einheitlich den o.a. Begriff zu verwenden. 

   

 

  

Beschlussvorschlag: 
Der Kreistag beschließt – anstelle des Kreisausschusses -, die Stelle einer 

Sachbearbeiterin / eines Sachbearbeiters für existenzsichernde Hilfen au-

ßerhalb von Einrichtungen (BTHG) öffentlich mit einem Entgelt nach EG 9b 

TVöD in Vollzeit auszuschreiben. 
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  Beschluss: einstimmig  

Der Kreistag beschließt – anstelle des Kreis-

ausschusses -, die Stelle einer Sachbearbei-
terin / eines Sachbearbeiters für existenzsi-

chernde Hilfen außerhalb von Einrichtungen 

(BTHG) öffentlich mit einem Entgelt nach EG 

9b TVöD in Vollzeit auszuschreiben. 
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9 Aufnahme von Darlehen aufgrund der Haushaltssatzung 2019 

Vorlage: BV/050/2019 

  

Folgende Erläuterungen lagen vor: 

 
 

1. In der am 10.12.2018 vom Kreistag beschlossenen Haushaltssatzung 

des Landkreises Merzig-Wadern für das Haushaltsjahr 2019 wurde 

der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen auf 2.454.363 € festgesetzt. 
 

2. Im Hinblick auf den zurzeit noch nicht feststehenden Aufnahmezeit-

punkt der Kredite aufgrund der Haushaltssatzung 2019 schlägt die Ver-

waltung folgende bewährte Verfahrensweise vor: 

 
a) Zum gegebenen Zeitpunkt holt die Finanzabteilung von Geldinstitu-

ten Angebote für langfristige Kommunaldarlehen zur Deckung des 

Kreditbedarfes aufgrund der Haushaltssatzung 2019 ein. 

b) Der Kreisausschuss ermächtigt die Landrätin, die Darlehen bei Be-

darf in der notwendigen Höhe am Kapitalmarkt zu dem jeweils wirt-
schaftlichsten Angebot aufzunehmen. Die Wahl der Laufzeit der 

Kredite soll sich an der voraussichtlichen Lebensdauer der zu finan-

zierenden Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen 

orientieren, unter Berücksichtigung der finanziellen Belastbarkeit 

des Kreises. 

c) Für den Fall, dass zum gegebenen Zeitpunkt Darlehensverträge mit 
festen Zinssätzen für bestimmte Laufzeiten abgeschlossen werden, 

ermächtigt der Kreisausschuss die Landrätin weiterhin, für sich an-

schließende Zinsfestschreibungszeiträume neue Konditionen mit 

den Darlehensgebern zu vereinbaren. Sollte hierbei unter den Ver-

tragspartnern keine Einigung erzielt werden, so bittet die Verwal-
tung für diesen Fall um die zusätzliche Ermächtigung für die Land-

rätin, die dann noch bestehenden Darlehensrestbeträge zu den 

wirtschaftlichsten Konditionen am Kapitalmarkt umzuschulden.  

 

Die Verwaltung bittet um Zustimmung zu der vorgeschlagenen Verfahrens-
weise im Rahmen der vorgesehenen Kreditaufnahmen aufgrund der Fest-

setzung in der Haushaltssatzung 2019. 

 

  

Beschlussvorschlag: 

Der Kreistag stimmt – anstelle des Kreisausschusses - der vorgeschlage-
nen Verfahrensweise zu. 

  

 

  Beschluss: einstimmig  

Der Kreistag stimmt – anstelle des Kreisaus-
schusses - der vorgeschlagenen Verfahrens-

weise zu. 
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10 Mitteilungen, Anfragen, Anregungen 

  

 

Es ergeben sich keine Wortmeldungen. 

 
   

 

 

 

 


